
 1 

 

Konzept der Stadt Fürth 
 
zur modularen Qualifizierung in der Fachlaufbahn 
Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwer-
punkt nichttechnischer Verwaltungsdienst 
 
(ModQ-FÜ-nVD) 

 
 
Das Konzept zur modularen Qualifizierung in der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, 
fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst, enthält eine nähere Ausgestal-
tung des Art. 20 des Gesetzes über die Leistungslaufbahn und die Fachlaufbahnen der baye-
rischen Beamten und Beamtinnen (Leistungslaufbahngesetz – LlbG) vom 5. August 2010 
(GVBl S. 410, 571, ber. S. 764, BayRS 2030-1-4-F), geändert durch § 26 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2011 (GVBl S. 689) sowie der §§ 2 ff. der Verordnung zur Durchführung der 
modularen Qualifizierung (Modulare Qualifizierungsverordnung – ModQV) vom 14. Oktober 
2011 (GVBl S. 538, BayRS 2038-5-1-1-I). 
 

Dieses Konzept gilt für Beamtinnen und Beamte der Stadt Fürth einschließlich Eigenbetrieb(e) 
in der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen mit dem fachlichen Schwerpunkt nichttechni-
scher Verwaltungsdienst. 

 

(...) 
 
2. Teilnahme 
 
2.1 
Beamtinnen und Beamte können zur Teilnahme an der modularen Qualifizierung angemeldet 
werden, wenn sie entsprechend Art. 20 Abs. 4 LlbG in der letzten periodischen Beurteilung, 
die nicht länger als vier Jahre zurückliegen darf, eine positive Feststellung gemäß Art. 58 Abs. 
5 Nr. 2 LlbG erhalten haben und 
 

1. für Ämter ab der Besoldungsgruppe A 10 nach einer mindestens 10-jährigen Dienstzeit 
eine Planstelle mit der Bewertung A 10 innehaben und das Amt der Besoldungsgruppe A 8 
erreicht haben 
 
2. für Ämter ab der Besoldungsgruppe A 14 nach einer mindestens 10-jährigen Dienstzeit 
eine Planstelle, die der Qualifikationsebene 4 zugeordnet ist, innehaben und das Amt der 
Besoldungsgruppe A 12 erreicht haben. 

 
Ein Anspruch auf Teilnahme an den Maßnahmen der modularen Qualifizierung besteht nicht.  
Über die Anmeldung ist entsprechend der städtischen Zuständigkeitsregelung durch die zu-
ständige Stelle1 zu entscheiden. 
 
(...) 

                                                 
1
 Siehe Geschäftsordnung für den Stadtrat Fürth bzw. Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Fürth 


